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[1657 v . März 8 . ] A
ERLAEUTERUNGENUEBER DIE NOTWENDIGKEIT, FUER DIE FREIEN AEMTER

EINEN STAENDIGEN LANDESHAUPTMANN ZU WAEHLEN UND DIE WEHR¬
BEREITSCHAFT DIESER VOGTEI ZU ERHOEHEN1

SSRQ Aargau II/8 , 587 (Nr . 182 Pt . 3b)

"Jnn deren Anno 1653 Leider Endtstccndtner Kriegs Empörung [ Bauernkrieg ] . . .

Etlicher Underthanen der Eidtgnoschafft gegen Jhren Natürlichen Oberkeiten

hat man Erfahren , dass aus Mangel vohrgesezter unndt Specialiter Emambseter

hocher unndt Niderer Krieg sofficieren , man die Underthonen Jnn freyen Embte-

ren nit durch aus Jnn gebührender gehorsarme unndt Underthänigkheit Erhalten

Mögen . Gestalten sie sich durchgehents mit deme ausreden , unndt Entschuldigen

wollen , unndt gleich darauff den 14 . Jener 1654 durch Etwelche Auschütz be-

geren Lassen , das man für das Künfftige bessere Anordtnung unndt fürsehung

schaffen wolle , damit menigkhlichen seine vohrgesezten besser Zue gehorsammen

wüste . Seithero Erst Jnn Jüngst verwichen Civilischen Krieg [ = Villmergerkrieg

1656 ] Sinndt Zue Rechter unndt früwer Zeith vohnn der hochen oberkheiten [ den

V in den Freien Aemtern reg . kath . Orten ] die hohe Kriegsofficier [ - Ober¬

kommandierende waren damals Landvogt Jakob Wirz  und Landschreiber Beat

Jakobi.  Zurlaüben - ] , unndt dannethin vohn denselbigen die 'überige Haubt-

leüth , welche am Meisten qualificiert wahren Emambset , unndt also vermitels

der götlichen gnaden , undt der . . . Mueter Mariae fürpidtlichen beyhilff Zue

. . . glückhlicherem Ausgang unndt Sig wider unsere findt [ Zürich und Bern ] ge¬

bracht worden.

Unndt damit Jnskünfftig gleicher gestalten unndt sonderlich auff Urplözlichen

Vohrfallenheit man versehen were , wurde sehr Nüzlich . . . sein beständige Of-

ficier , als Etwan Einen Landtshaubtman , sambt seinen Mitambtleüthen , welche,

auff Ein Anderen Succedieren Möchtendt , Zue Ernambsen , wie Jnn Anderen undt

Etlicher [ Gemeinen ] Vogteyen auch Ueblich unndt Nuzlich ist , als Lauwis,

[Grafschaft ] Sargans etc.

Die Ernambsung der under Officieren solle man Einem Landtshaubtman uberlas¬

sen , damit dlzeit qualificierte Personen darzue gelangen . Dem Jewiligen Landt-

schreyberen Könte man gar füeglich sambt seinen Successoren Zue Einem bestän¬

digen Landtshaubtman Erwählen , aus Ursachen , das solcher beharlich Jnn dem

Landt sizt , unndt auff Jede ohnversehene vohrfallenheit Jnvigilieren könndt,

die gebühr verschaffen kann , anstatt das bis Zue Ernambsung Eines Anderen,
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unndt Ankhunfft der Landvögten sich Zue Zetten durch solche verweylung vil

versäumen kan . Nebendt deme noch vil mehrere umbkhösten hierüber Ergehen wur¬

den , Unndt dann habendt vohrnemblich die fünff . . . Catholische ohrt auch wol

Zue beobachten , das durch Ein solches Mitei , wo feren sich Mehrere religions

Krieg Erheben , unndt villeichter der Zeith Ein ohncatholischer Landtvogt di-

ser Enden sein möchte , als dann durch den residierenden Catholischen Landts-

haubtman vermitelst seines habendten gewalts undt authoritet vohn den 5 Ca¬

tholischen ohrten die Underthanen Jnn besserer Devotion gegen den wolgedach-

ten Ohrten , Möchtendt behalten werden . Unndt weilen man Lestlichen auch Er-

fahreii , das aus Mangel Mehrerer fahnen undt Kriegs Zeichen , unser Kriegsvolkh

Jnn Keiner Rechten undt Erforderlichen ordtnung behalten mögen , als ist Es

Nebendt obigem nit Ein geringe Nothurfft Mehrere fahnen Under die freyen Emb-

ter auszuetheile ?i als dem Ambt Meyenberg noch Einen , Ambt Hizkirch ?ioch Einen,

Ambt Mury , Bünzen unndt Bosweyl Jnn gleichem , dem Underen [ Freien ] Ambt noch

Zwee , welches Nebendt deme die . . . Underthannen anstatt Jhres wolverhaltens

für Ein besondere Gnadt , Privilegium unndt recompenz Achten werdendt . "

1 ) Der vorliegende von Landschreiber - Substitut Johann Melchior K o 1 i n
geschriebene Text könnte Beat Jakob I . Zurlauben , von dem die den Inhalt
dieses Dokuments wiedergebende Dorsualnotiz stammt , zum Autor haben . Zur¬
lauben wurde denn auch am 8 . März 1657 von den V kath . Orten als erster
Landeshauptmann der Freien Aemter gewählt.
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